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Hochzeitsgisten, die unter der Haustiire erschienen, einen Gliick-
wunschspruch mehr oder minder gliicklich hervorstotterte, um
dann wie die andern am Tage regaliert zu werden. Das un-
schuldige Vergniigen wurde vom damaligen Geistlichen um 1910
als Heidenbrauch verboten und unterblieb seither.

Im Abgehen ist auch der Brauch der erwachsenen Knaben,
das Hochzeitspaar auf dem Wege zur Kirche aufzuhalten und
durch den Knabenhauptmann in wohlgesetztem Spruch den
Briautigam daran zu erinnern, dass er eine Rose aus dem Jugend-
garten der Schonen entfithrt habe und dafiir eine Busse an die
Knabenschaft bezahlen miisse. Ein Rest davon besteht noch
im Brauche, die Kameraden des Hochzeiters und die Midchen
des Dorfes am Abend des Hochzeitstages ins Haus zu laden zu
einem Imbiss, bestehend aus Schinken, Hauswiirsten, Weissbrot
und vor dieser Kriegszeit noch aus Siisswaren, weissen (ausge-
walten) Kiichli, Wein und Kaffee, wobei auch der Knaben-
hauptmann einen obligaten lingern Gliickwunsch ausspricht, deren
verschiedene (auch in romanischer Sprache) gesammelt wurden').

In kleinern Dérfern tragen die Knabenschaften heute mit
Erlaubnis der Militirbehirde an hohen Festtagen die eidg. Uniform.
In Morissen hatte ein reichgewordener Auslandbiindner, der seine
Heimat nicht vergessen, unter anderen Vergabungen auch eine
franzosische Grenadieruniform mit Pferdeschweifzier fiir den
Knabenhauptmann geschenkt, die jetzt der Leutnantsuniform
weichen musste. Schreiber dies hat sie noch als Knabenhiuptli
(das Amt im Kehrum) getragen. Heute feiert die Uniform samt
dem messingenen Grenadierhelm in irgend einem Estrich des
Dorfes Feierabend.

Beerdigungsbriuche aus dem Luzernerbiet.

Von Jos. Arnet-Graf, Grosswangen.

Bevor man die Leiche in den Sarg legte, ziindete man die
Hobelspiine darin an. Ich kannte einen lingst verstorbenen, alten
Totengriiber, der mit einer brennenden Kerze Tropfen auf Augen,
Mund, Ohren, Hiinde und Fiisse des Verstorbenen fallen liess als
ein Sinnbild der hl. letzten Oelung, die dieser alte fromme Mann
bei jedem Verstorbenen vorgenommen hat. Manchmal gibt man
dem Verstorbenen das Kommunionbild ins Grab oder hiingt es
in einer Kapelle auf, denn in Mariae Kronung im Grosshus hiingen
alte Kommunionbilder von lingst verstorbenen Grosshus-Bauern.
Verstorbenen Jungfrauen und Midchen legt man ein weisses Rosen-

) Vel. Grax Capurr, Die Knabenschaften Graubiindens, S. 146 ff.



kriinzlein aus Kunstblumen ums Haupt. Am Ort, wo das Bett
des Verstorbenen stand, ldsst man bis zum Dreissigsten das Aller-
seelen-Limpeli brennen, oft auch auf einer Kommode. Bevor
man den Toten aus dem Zimmer trigt, werden fiinf Vaterunser
und der Glauben gebetet. An vielen Orten ist es alter Brauch,
dass ein Leichenzug, der an einem Feldkreuz vorbeikommt, davor
hiilt und fiinf Vaterunser betet. Friiher hielt bei uns der Leichen-
zug auch auf dem Dorfplatz, wo der Verstorbene Abschied vom
Dort nahm. In Escholzmatt hilt jeder Leichenzug, welcher von
der Schmiedgasse kommt; alle wenden ihr Gesicht gegen St. Anna
auf Schwendelberg und beten still fiinf Vaterunser.

Ich erinnere mich noch an die Dreissigstbeterin; sie war ein
kleines Fraueli, das Volle Marsoppi; sie hatte die Leiche anzu-
kleiden, Weihwasser zu besorgen, die Kerzen anzuziinden und Toten-
wache zu halten. An der Beerdigung, am Siebenten und Dreissig-
sten, hatte sie Weihwasser in die Schiissel am Grab zu giessen,
die Kerzenrodel anzuziinden und an allen drei Gedichtnissen einen
Psalter fiir die Seelenruhe des Verstorbenen zu beten. Dafiir er-
hielt sie ein Almosen, meistens eine Kanne Milch. An diesen
Terminen wird ein Requiem mit Opfergang gehalten. Nachher
cehen die Leute auf das Grab, spritzen Weihwasser und beten.
Frither wurde an allen diesen drei Gedichtnissen Brot geopfert.
Man stellte drei bis vier Schinner Brot auf den Platz vor der
Chorstiege, und nachher wurde nach dem Beten von fiint Vater-
unsern das Brot vom Pfarrer an die Armen verteilt, wie heute
noch in Menzberg und Schétz, wo Gedichtnisse mit Brotstiftungen
bestehen'). Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Frauen
bei der Bestattung Kerzenrodel in den Hiinden, die sie im Gottes-
dienst auf die Bank stellten. Bis vor ca. 20 Jahren trugen die ver-
wandten Minner an den Gedichtnissen lange schwarze Miintel.
Bei allen Gedichtnissen wird ein Totenmahl gehalten am Familien-
tisch oder im Gasthaus. Am Dreissigsten erfolgt die Eriffnung
des Testamentes.

Buchbesprechung.

Henri L6ssi, Der Sprichwortschatz des Engadins. Mit Einschluss der
Sprichworter des Miinstertals sowie der in diesen beiden Talschaften gebriiuch-
lichen Landwirtschafts- und Wetterregeln. Winterthur, Verlag A. Vogel, 1944.

Diese Arbeit stellt die Erweiterung einer Ziircher Dissertation dar: sie
ist, nach des Verfassers Angabe, gedacht als ,,Baustein eines Thesaurus prover-
biorumraeticorum®. Im wesentlichen wird der gesammelte und gesichtete Material-

) Am ,,Probst Am Rhyn-Jahrzeit”, in der Kapelle in Buholz, wird nach
dem Gottesdienst an die Bediirfticen und Armen Brot verteilt.



	Beerdigungsbräuche aus dem Luzernerbiet

